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§ 7 HLBV 2013 Umfang
 HLBV 2013 - Heereslenkberechtigungsverordnung 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.02.2021

1. (1)Die Fahrprüfung hat aus einer automationsunterstützten theoretischen und einer praktischen Fahrprüfung zu

bestehen und ist an den vom Bundesminister für Landesverteidigung und Sport festgelegten Prüfungsstellen

durchzuführen. Die praktische Fahrprüfung darf erst abgenommen werden, wenn die theoretische Fahrprüfung

mit Erfolg abgelegt wurde.

2. (2)Die Fahrprüfung ist die Grundlage für das Gutachten eines oder mehrerer Fahrprüfer über die fachliche

Befähigung zum Lenken von Heeresfahrzeugen für die jeweilige Klasse.
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